
Gemeinde Sasbach 
-Steuern-/Abgaben- 
Kirchplatz 4 
77880 Sasbach  
 
 
Hundesteuer-Abmeldung – (Anzeige über die Beendigung einer Hundehaltung in Sasbach) 

 
1.   Hundehalter/-in (bisher): 
1.1 Name: 

 
Vorname: 

 
1.2 Geburtsdatum (freiwillige Angabe): 

 
Telefonnummer (freiwillige Angabe): 

1.3 Straße, Hausnummer: 
 

1.4 Postleitzahl, Ort: 
 

 
2.   Beendigung der Hundehaltung: 
2.1 Beendigung der Hundehaltung in Sasbach: 

 
2.2 Grund für die Beendigung der Haltung: 

 
 

 
3.   Es werden keine weiteren Hunde gehalten 
 
   Es werden weitere Hunde gehalten, falls ja: 
 
                 Zahl weiterer im Haushalt gehaltenen Hunde:      ______________ 
 
       Halter/-in dieser weiteren Hunde:                        __________________________ 
 
4.   Hundehalter/-in (künftig) bei Abgabe des Hundes: 
4.1 Name, Vorname: 

 
4.2 Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort): 

 
 
5.   Eventuell zuviel bezahlte Steuer soll erstattet werden: 
 
 
Name, Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Hundehalter): 
 
Kreditinstitut: 
 
BIC: 
 
IBAN: 
 
 
 
6.    Rückgabe der Steuermarke: 
Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der Hundehaltung 
innerhalb eines Monats an die Gemeinde zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke wieder 
aufgefunden, ist diese unverzüglich an die Gemeinde zurückzugeben. 
 
Steuermarke zurückgegeben:       ja                          nein 
 
Falls nein, bitte Grund angeben:  ____________________________________ 
 
Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift  

BZ.:  __________________ 
        (Bitte stets angeben) 

Telefon: 0 78 41 / 686-32 
Fax: 0 78 41 / 686 – 40 
E-Mail: rathaus@sasbach-ortenau.de 


